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Anhang 7 zum Milchkaufvertrag vom ............................

Verwertung der Gülle

Die Parteien vereinbaren die Gülle, die aus der Schweinehaltung anfällt, wie folgt zu verwerten (Varianten zur Auswahl):

· Die Gülle wird von den Milchproduzenten übernommen. Der Anteil beträgt 0,06  Düngergrossvieheinheiten pro 1'000 kg Milcheinlieferung.

· Die Gülle wird von den nachfolgenden Milchproduzenten übernommen. Daneben bestehen Abnahmeverträge mit Dritten. Vor einer Abnahme durch Dritte sind zu den vereinbarten Konditionen die eigenen, interessierten Milchproduzenten bezugsberechtigt.

	Name Milchproduzent
	Menge in m3   oder GVE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Für die Verwertung der Gülle durch die Milchproduzenten werden folgende Konditionen vereinbart:

ab Schweinestall, inkl. MWST.

· Die Gülle wird durch den Milchkäufer verwertet.

Ort, Datum: 


Unterschriften

Milchkäufer 
Verkäuferin, als Vertreterin der Milchproduzenten
